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  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder gilt zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung des Wirtschaftsguts Baumbestand das 

Folgende: 

 

A. Wirtschaftsgut Baumbestand 

 

I. Definition 

Als Wirtschaftsgut ist beim stehenden Holz der in einem selbständigen Nutzungs- und Funk-

tionszusammenhang stehende Baumbestand anzusehen (BFH vom 5. Juni 2008 - BStBl II 

Seite 960 und vom 5. Juni 2008 - BStBl II Seite 968). Dieser ist ein vom Grund und Boden 

getrennt zu bewertendes Wirtschaftsgut des nicht abnutzbaren Anlagevermögens. Der Um-

fang der einzelnen Wirtschaftgüter (Baumbestand) ergibt sich vorrangig aus einem amtlich 

anerkannten Betriebsgutachten oder aus einem Betriebswerk, ansonsten aus den Regelungen 

zum Anbauverzeichnis nach § 142 AO (vgl. BMF-Schreiben vom 15. Dezember 1981 –

 BStBl I Seite 878 - Teilziffer 3.3.3).  

 

Ein Baumbestand innerhalb eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs tritt in der Regel 

nur dann als ein selbständiges Wirtschaftsgut nach außen in Erscheinung, wenn er eine Flä-
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2008 - BStBl II Seite 960). Baumbestände auf verschiedenen räumlich voneinander entfernt 

liegenden Flurstücken stehen nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusam-

menhang und sind deshalb auch dann selbständige Wirtschaftsgüter, wenn deren Größe einen 

Hektar unterschreitet.  

 

II. Ausweis der Wirtschaftsgüter 

Jedes selbständige Wirtschaftsgut Baumbestand ist im Anlageverzeichnis bzw. dem laufend 

zu führenden Verzeichnis nach § 4 Absatz 3 Satz 5 EStG auszuweisen.  

 

 

B. Bilanzierung des Wirtschaftsguts Baumbestand 

 

Bei der Bilanzierung des Wirtschaftsguts Baumbestand ist zwischen Holznutzungen in Form 

von Kahlschlägen und anderen Holznutzungen zu unterscheiden. 

 

I. Holznutzungen in Form von Kahlschlägen 

 

1. Definition 

Ein Kahlschlag im ertragsteuerrechtlichen Sinne liegt vor, wenn das nutzbare Derbholz auf 

der gesamten Fläche eines Baumbestandes, der ein selbständiges Wirtschaftsgut ist, einge-

schlagen wird und keine gesicherte Kultur bestehen bleibt. Dieses gilt gleichermaßen für den 

Fall, dass auf einer mindestens ein Hektar großen zusammenhängenden Teilfläche ein Kahl-

schlag erfolgt, unabhängig davon, ob er in verschiedenen aneinander angrenzenden Baumbe-

ständen oder innerhalb eines Baumbestandes vorgenommen wird. Dabei sind Einschläge in-

nerhalb eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Wirtschaftsjahren einheitlich zu be-

urteilen.  

 

2. Übergang ins Umlaufvermögen 

Mit dem Einschlag des Holzes wird der Nutzungs- und Funktionszusammenhang zum bishe-

rigen Wirtschaftsgut Baumbestand gelöst und das eingeschlagene Holz wird Umlaufvermö-

gen.  
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Mit dem Kahlschlag eines Baumbestandes, der ein selbständiges Wirtschaftsgut des Anlage-

vermögens gewesen ist, wird dessen Buchwert im Umfang des Einschlags gemindert und in 

gleicher Höhe den Herstellungskosten des eingeschlagenen Holzes (Umlaufvermögen) zuge-

rechnet. Gleiches gilt für den Kahlschlag auf einer mindestens ein Hektar großen zusammen-

hängenden Teilfläche. Die Minderung des Buchwerts des Baumbestandes ist grundsätzlich 

entsprechend dem Flächenanteil des Kahlschlags vorzunehmen.  

 

4. Wiederaufforstungskosten nach einem Kahlschlag 

Wiederaufforstungskosten nach einem Kahlschlag sind Herstellungskosten für das neu entste-

hende Wirtschaftsgut Baumbestand und als nicht abnutzbares Anlagevermögen zu aktivieren.  

 

Die Wiederaufforstung beginnt mit den Pflanzmaßnahmen, der Naturverjüngung oder der 

Saat. Sie endet mit der Sicherung des Baumbestandes, die nach Ablauf von fünf Wirtschafts-

jahren nach dem Wirtschaftsjahr des Beginns der Wiederaufforstung anzunehmen ist. Zu den 

Wiederaufforstungskosten gehören insbesondere die Aufwendungen für Setzlinge, Pflanzung, 

Befestigung des Pflanzgutes (z. B. Pfähle und Drähte), Pflegemaßnahmen sowie Löhne. Da-

gegen führen Aufwendungen für Kulturzäune zu Herstellungskosten für ein selbständiges 

Wirtschaftsgut und werden über R 6.3 Absatz 1 EStR entsprechend berücksichtigt. 

 

Sofern die Wiederaufforstung erst in einem späteren Wirtschaftsjahr vorgenommen wird, ist 

eine Rückstellung nach § 5 Absatz 4b EStG nicht zulässig. 

 

5. Aufwendungen für Verjüngung und Pflege 

Aufwendungen für Bestandsverjüngung und Bestandspflege sind sofort abzugsfähige Be-

triebsausgaben.  

 

 

II. Holznutzungen, die keine Kahlschläge sind 

 

1. Abgrenzung zum ertragsteuerrechtlichen Kahlschlag 

Führen Holznutzungen nicht zu Kahlschlägen im ertragsteuerrechtlichen Sinn, bleibt das 

Wirtschaftsgut Baumbestand erhalten. Daher kommt eine Buchwertminderung grundsätzlich 

nicht in Betracht.  

 

2. Minderung des Buchwerts 

Sofern die planmäßige Ernte hiebsreifer Bestände im Einzelfall zu einer weitgehenden Minde-

rung der Substanz und des Wertes des Wirtschaftsgutes Baumbestand führt, kann dies eine 

Buchwertminderung begründen (vgl. BFH vom 5. Juni 2008 - BStBl II Seite 968). Die Buch-

wertminderung ist begrenzt auf den Unterschied zwischen dem bisherigen Buchwert des je-
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setzungen und der Teilwert des verbleibenden Baumbestands (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 

Satz 2 EStG) sind vom Steuerpflichtigen nachzuweisen. Der Betrag, um den der Buchwert 

gemindert wurde, ist den Herstellungskosten des eingeschlagenen Holzes (Umlaufvermögen) 

zuzurechnen. 

 

3. Aufwendungen für die Wiederaufforstung  

Soweit infolge einer Holznutzung, die keinen Kahlschlag darstellt und die nicht zu einer 

Buchwertminderung entsprechend Teilziffer B.II.2. geführt hat, dennoch eine Wiederauf-

forstungsverpflichtung entsteht, sind die Wiederaufforstungskosten nicht zu aktivieren. Sie 

sind entsprechend dem Umfang der Verpflichtung und den Wertverhältnissen am Bilanz-

stichtag in eine Rückstellung einzustellen, wenn die Voraussetzungen für eine Rückstellungs-

bildung gem. R 5.7 Absatz 4 EStR erfüllt sind (für Rückstellung aufgrund öffentlich-rechtli-

cher Verpflichtung vgl. BFH vom 13. Dezember 2007 - BStBl 2008 II Seite 516). Die Grund-

sätze von R 6.11 Absatz 1 EStR sind zu berücksichtigen (z. B. Zuschüsse).  

 

Ist dagegen  nach Teilziffer B.II.2. eine  Buchwertminderung vorgenommen worden, sind die 

Wiederaufforstungskosten als nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu akti-

vieren, soweit die Aufwendungen für die Wiederaufforstung der gesicherten Kultur den bei 

der Buchwertminderung zu Grunde gelegten Wert dieser Kultur übersteigen. 

 

Zum Umfang der Wiederaufforstungskosten vgl. Teilziffer B.I.4., zu den Aufwendungen für 

Verjüngung und Pflege vgl. Teilziffer B.I.5. 

 

 

C. Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG und § 13a Absatz 6 Satz 1 Num-

mer 1 EStG 

 

Soweit beim Übergang vom nicht abnutzbaren Anlagevermögen zum Umlaufvermögen von 

den (fortgeführten) Anschaffungs-/Herstellungskosten des Baumbestands ein Betrag abzu-

spalten ist, der bei der Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich als Herstellungskosten für 

das eingeschlagene Holz zu berücksichtigen wäre, sind im Wirtschaftsjahr des Einschlags in 

dieser Höhe Betriebsausgaben zu berücksichtigen.  

 

 

D. Wertansätze für bereits vorhandene Baumbestände 

 

Die Verpflichtung zum Ausweis eines Wertansatzes für die einzelnen Wirtschaftsgüter 

Baumbestand (vgl. Teilziffer A.) besteht auch für Baumbestände, die vor der Veröffentli-

chung der BFH-Urteile vom 5. Juni 2008 (BStBl II Seite 960 und 968) am 31. Dezember 
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die Aufteilung eines bisher einheitlichen Wertansatzes auf die einzelnen Wirtschaftsgüter 

Baumbestand nach dem Umfang der entsprechenden Flächen vorgenommen wird. 

 

Ein bisher für mehrere Wirtschaftgüter Baumbestand ausgewiesener einheitlicher Wertansatz 

kann so lange fortgeführt werden, bis sich eine ertragsteuerrechtliche Auswirkung ergibt. In 

einem solchen Fall sind die bisher bestehenden Wertansätze insgesamt auf die einzelnen Wirt-

schaftsgüter nach dem Verhältnis der einzelnen Teilwerte im Zeitpunkt der Anschaffung bzw. 

Herstellung aufzuteilen. Aus Vereinfachungsgründen kann regelmäßig eine Aufteilung eines 

bisher einheitlichen Wertansatzes nach dem Umfang der entsprechenden Flächen vorgenom-

men werden. Für die übrigen Wirtschaftsgüter Baumbestand kann der Wertansatz weiterhin 

einheitlich ausgewiesen werden, bis sich bei diesen eine ertragsteuerrechtliche Auswirkung 

ergibt. 

 

 

E. Kalamitätsnutzungen 

 

Soweit durch Kalamitätsnutzungen ein Kahlschlag entsteht, kann abweichend von den unter 

B. dargestellten Grundsätzen der Buchwert dieses Baumbestandes beibehalten werden. Die 

Wiederaufforstungskosten sind in diesem Fall sofort als Betriebsausgaben abzugsfähig.  

 

 

F. Pauschsätze nach § 51 EStDV 

 

Mit einer Holznutzung im Zusammenhang stehende Wiederaufforstungskosten, die sofort ab-

ziehbare Betriebsausgaben sind, sind durch die Pauschsätze nach § 51 EStDV abgegolten. 

Dies gilt unabhängig vom Wirtschaftsjahr ihrer Entstehung.  

 

Im Falle eines Kahlschlags (vgl. Teilziffer B.I.1.) ist der Buchwertabgang mit dem jeweiligen 

Pauschsatz abgegolten und die Wiederaufforstungskosten sind als Herstellungskosten in dem 

nach § 4 Absatz 3 Satz 5 EStG laufend zu führenden Verzeichnis auszuweisen. Dabei sind der 

Umfang des Kahlschlags und die Höhe der Wiederaufforstungskosten nachzuweisen.  

 

 

G. Forstschäden-Ausgleichsgesetz  

 

Bei der Anwendung des § 4 Forstschäden-Ausgleichsgesetz gelten die Grundsätze der Teilzif-

fer C. 
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minderungen im Wirtschaftsjahr des Einschlags als Betriebsausgaben sofort abziehbar, soweit 

von einer Aktivierung abgesehen worden ist.  

 

 

H. Tarifvergünstigung nach § 34b EStG 

 

Buchwertminderungen im Sinne der Teilziffer B. und die sofort als Betriebsausgaben abzieh-

baren Wiederaufforstungskosten (Teilziffer B.II.3.) gehören zu den anderen Betriebsausgaben 

im Sinne des § 34b Absatz 2 Nummer 2 EStG. 

 

 

I. Anwendungsregelung 

 

Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. R 34b.2 

Absatz 1 Satz 4 EStR ist nicht mehr anzuwenden. 

 

Soweit sich aus diesem Schreiben für einen Steuerpflichtigen Verschlechterungen gegenüber 

der bisherigen bundeseinheitlichen Verwaltungsauffassung ergeben, sind die Regelungen erst-

mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2010 beginnen. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  

 

 

Im Auftrag 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


